
Betriebsarzt

in der 
Kfz-Werkstatt

Qualitätskriterien

Was is t  wicht ig?

Eine qualifizierte betriebsärztliche Tätigkeit
setzt voraus, dass der Betriebsarzt in seiner
Arbeit vom Betrieb unterstützt und über
alle für seine Tätigkeit wichtigen Angele-
genheiten informiert wird, z.B.

· Begehungen durch Gewerbeaufsicht, 
Berufsgenossenschaft oder FaSi

· geplante Änderungen von 
Arbeitsplätzen, Arbeitsabläufen, 

Arbeitsorganisation, Arbeitsplatzergo-
nomie oder Veränderungen der 
gesundheitlichen Belastungen

· Hinweise auf das Auftreten von arbeits-
bedingten Erkrankungen oder Be-
schwerden 

· Arbeitsplatzumsetzungen aus gesund-
heitlichen Gründen

· Unfallmeldungen, Schwerbehinderun-
gen, Schwangerschaften, Rehamaß-
nahmen

RUFEN SIE  UNS AN!

Gewerbeärztlicher Dienst 
Niedersachsen 

Tel. 0511/4446-0

Kfz-Innung Hannover
Tel. 05131/4666-0

Norddeutsche Metall-BG
Präventionsbezirk Hannover

Tel. 0511/8118-218

www.nmbg.de

Sicherheitstechnischer 
Beratungsdienst STD GmbH 

Tel. 05131/4666-0

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Hannover

Tel. 0511/9096-0

Verband Deutscher Betriebs- 
und Werksärzte e.V. 
Tel. 0721/933818-0

Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V.
Tel. 0611/600 400

Runder Tisch für betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

in der Region Hannover
Tel. 0511/9096-0

www.runder-tisch-hannover.de
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R AT G E B E R

WEITERE FRAGEN.. .

· ... zur Arbeitsstättengestaltung

· ... zur Arbeitssicherheitsorganisation

· ... zur Betriebssicherheitsverordnung

· ... zu Gefahrstoffen

· ... zum Gesundheitsschutz

· ... zur Gefährdungsbeurteilung

· ... zum Jugendarbeitsschutz

· ... zur Vertragsgestaltung
?

Kfz-Innung Hannover



DER BETRIEBSARZT

Qualifikation

· Facharzt für Arbeitsmedizin oder 

Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin

· Ermächtigungen zur Durchführung 

aller erforderlichen Vorsorgeunter-

suchungen

· Erfahrung in der Betreuung von 

Kfz-Werkstätten

· Erfahrung in der Durchführung 

der erforderlichen Vorsorgeunter-

suchungen

· besondere Kenntnisse im Haut-

schutz

· bei Betriebsärzten in der Weiterbil-

dung („Berufsanfänger“): zusätzli-

che Schulung hinsichtlich der 

besonderen Anforderungen in Kfz-

Werkstätten und des Kunden 

„Kleinbetrieb“ ist gesichert

Gewährleistung

· Transparenz der vertraglichen 

Vereinbarungen

· Kontinuität der Betreuung (ein Arzt 

über mehrere Jahre)

· kurzfristige Erreichbarkeit 

· Koordinierung der betriebsärzt-

lichen Tätigkeit mit der Fachkraft 

für Arbeitssicherheit (z.B. gemein-

same Betriebsbegehungen und 

gegenseitige Information)

· regelmäßige Teilnahme am 

Arbeitsschutzausschuss in Betrieben

mit mehr als 20 Beschäftigten 

· Einhaltung der Schweigepflicht und

Wahrung von Betriebsgeheimnissen 

DER BETRIEBSARZT

Leistungsumfang und Nachweis

· vollständige Ableistung der vertraglich 

vereinbarten Einsatzzeit

· Ableistung der Einsatzzeit in der Regel 

weit überwiegend im Betrieb 

· Leistungsnachweis durch Begehungs- 

und Gesprächsprotokolle und/oder 

Jahresberichte gesichert (mit Beschrei-

bung z.B. arbeitsmedizinischer Pro-

bleme und Lösungsvorschlägen usw.)

Leistungen

· Betreuung gezielt und problemorientiert 

unter Berücksichtigung der Branchen-

spezifischen betriebsärztlichen Schwer-

punkte (siehe „Ratgeber Betriebsarzt und

Fachkraft für Arbeitssicherheit in Kfz-

Werkstätten“)

· Begehung der Arbeitsplätze und Bera-

tung an den Arbeitsplätzen steht im 

Vordergrund

· arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-

chungen werden durchgeführt, wenn sie

erforderlich oder gewünscht sind


